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Protokoll 42 

zu bilateralen Vereinbarungen betreffend 
besondere landwirtschaftliche Erzeugnisse 

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass gleichzeitig mit dem 
vorliegenden Abkommen bilaterale Abkommen über den Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen unterzeichnet worden sind. Diese 
Abkommen, die frühere Abkommen der Vertragsparteien weiter ausbauen 
oder ergänzen und ausserdem unter anderem das vereinbarte gemeinsame 
Ziel widerspiegeln, zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten zwischen ihren Regionen beizutragen, treten spätestens 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Abkommens in Kraft. 


